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Die Freien Amter und die Landgrafschaft Baden
vom Spéatmittelalter bis ins 19. Jahrhundert

mit spezieller Beriicksichtigung der Kloster
in und um Bremgarten im 18. und 19. Jahrhundert

VON ROMAN BRUSCHWEILER

In den Jahren 1414—1418 tagte in der Bischofsstadt Konstanz
das allgemeine Konzil zur Kirchenreform und zur Beseitigung des
grossen Argernisses von drei sich bekdmpfenden Pédpsten. Dem
auf dem Konzil anwesenden und abgesetzten Gegenpapst Johan-
nes XXIII. verhalf der damalige Herr der dsterreichischen Vorlande,
Herzog Friedrich IV.von Osterreich, zur Flucht aus Konstanz und
wurde darum 1415 mit der Reichsacht belegt. Von Kénig Sigmund
wurden nun die Eidgenossen aufgefordert, diese zu vollziehen
und die ihnen benachbarten Besitzungen des Herzogs zuhanden
des Reiches zu besetzen. Nach Uberwindung einiger Bedenken —
erst drei Jahre zuvor hatte die seit gut einem Jahrhundert beste-
hende und erstarkte Eidgenossenschaft mit Osterreich einen fiinf-
zigjahrigen Frieden geschlossen — stiessen die eidgendssischen
Truppen, am schnellsten die Berner, von Westen, Osten und Siiden
in die habsburgischen Gebiete rechts der Aare vor, um der Herr-
schaft Osterreichs in diesem Landstrich fiirimmer ein Ende zu ma-
chen. Von dem innerhalb der jetzigen Kantonsgrenze liegenden
eroberten Gebiet nahm der machtig aufstrebende Ort Bern den
siidwestlichen Teil bis hinunter an die Reuss in seinen alleinigen
Besitz. Luzern besetzte die an der heutigen Siidgrenze des Aar-
gaus gelegenen habsburgischen Gebiete. Gemeinsam, von meh-
reren eidgendssischen Orten, wurden die Freien Amter und die
nordlich davon gelegene sog. Grafschaft Baden bis nach Koblenz,
Zurzach und Kaiserstuhl erobert. Zuletzt fiel der Hauptsitz der
bisherigen habsburgischen Verwaltung, der «Stein» zu Baden;
wahrend der Pfingsttage, 19./20. April, ging er in Flammen auf und
damit auch das Habsburger Archiv. Im tibrigen Aargau war der Wi-
derstand gegen die eidgendssische Eroberung und Besetzung im
allgemeinen gering gewesen, obwohl namentlich dem Adel eine
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kontinuierliche dsterreichische Herrschaft lieber gewesen ware,
doch bestand in jener Zeit keinerlei Aussicht auf Hilfe von Oster-
reich.

Nun waren ja die aargauischen Lande nach Meinung und auf
Geheiss Sigmunds von den Eidgenossen zuhanden des Reichs er-
obert worden, und so mussten erst betrachtliche Widerstdande des
K&nigs, der sich tiberdies mit dem dsterreichischen Herzog wieder
ausgesdhnt hatte, iberwunden werden, bis es den Besetzern ge-
lang, das Gewonnene zu ihrem dauernden Besitz zu machen.

Die eidgendssische Eroberung von 1415 brachte den Erober-
ten durchaus nicht die Freiheit. Man war vom Gegner der Eidge-
nossen zu dessen Untertan geworden. Die Eidgenossen, selbst die
freiheitsbewussten Urkantone, setzten sich einfach an die Stelle
der Habsburger und iibernahmen deren Herrschaftsrechte iiber
das eroberte Land. Schon Jahrzehnte vorher hatten die Stadte
Bern, Luzern und Ziirich damit begonnen, sich in ihrer Umgebung
Untertanengebiete zu schaffen. Die Struktur des Feudalstaates,
d.h. die Tatsache, dass sich die Hoheitsrechte des Staates —vor al-
lem die gerichtsherrlichen Rechte — in zahllosen Splittern als Pri-
vatbesitz in den Handen von Adeligen, Kldstern, ja selbst von klei-
neren Stddten und Biirgerfamilien befanden, versetzte die
finanzkraftigeren und im Kriegsfall militdarisch starkeren Stadte
immer wieder in die Lage, solche Rechte durch Kauf oder als Pfand
oder — wie 1415 — auch mit Gewalt an sich zu bringen. Wo sie sich
einmal festgesetzt hatten, versuchten sie erfolgreich, die gewon-
nenen Rechte auszuweiten, sie zur vollen Staatshoheit auszu-
bauen und die staatlichen Funktionen durch ein- und absetzbare
Beamte ausiiben zu lassen. Immerhin konnten sich in allen drei
Teilen des Aargaus, im bernischen wie im gemeineidgendssischen
und im dsterreichischen, verschiedene Niedergerichtsherrschaf-
ten halten, die sich im Besitze von Geschlechtern des Ministeria-
ladels oder des stadtischen Patriziates regierender eidgendssi-
scher Orte oder des Bischofs von Konstanz, dann von Klostern wie
Muri, Wettingen, St. Blasien und Séackingen, selbst von kleineren
Frauenklostern und andern geistlichen Korporationen, vereinzelt
auch von kleineren Landstddten befanden. Erst die Helvetik
rdumte dann mit diesen letzten Uberresten des mittelalterlichen
Feudalismus véllig auf.
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Verwaltung der Grafschaft Baden

Werfen wir nun einen Blick auf die Grafschaft Baden, sehen
wir, dass sie seit 1415 bis 1712 unter der Regierung der Acht Alten
Orte Ziirich, Bern, Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus und
seit 1443 auch Uri stand. Sie wurde von ihnen in der Weise regiert,
dass jeder Ort fiir zwei Jahre einen Landvogt nach Baden schickte.
Eine der Folgen des fiir die fiinf katholischen Orte ungliicklichen
Zweiten Villmergerkrieges war, dass sie im Frieden von Aarau von
1712 auf die Herrschaft iiber die Grafschaft Baden Verzicht leisten
mussten zugunsten der siegreichen Stande Ziirich und Bern. Diese
teilten den Regierungsanteil der fiinf Orte unter sich zu gleichen
Teilen und fiigten ihn ihrem bisherigen bei, wahrend Glarus als
neutraler Ort den seinigen behielt.

Die regierenden Orte Ziirich, Bern und Glarus waren somit
seit dem friithen 18.)ahrhundert im Besitz der Landeshoheit. Sie
versahen die Kastvogtei liber die in der Grafschaft Baden gelege-
nen Kloster und Stifte. Sie besassen alle wichtigen Rechte, und in
ihrem Namen nahm der Landvogt die Huldigungen der Untertanen
entgegen und handhabte die hohe und niedere Gerichtsbarkeit,
soweit sie dem Landesherrn zustand.

Der Landvogt als hochster landesobrigkeitlicher Beamter
hatte in der Grafschaft Baden seinen Sitz in Baden im noch heute
stehenden Landvogteischloss am rechten Ufer der Limmat. Im Un-
terschied zum seit 1712 wiederum in Triimmern liegenden »Stein»
wurde des Landvogts Wohnsitz auch das «Niderhus» genannt.

Dem Range nach der zweite obrigkeitliche Beamte war der
Landschreiber, dem der Unterschreiber zur Seite stand. In der
Grafschaft Baden wurde er von den regierenden Orten an Biirger
aus denselben Orten auf zehn Jahre vergeben. Dieser Beamte
stand der Kanzlei vor und war dem Landvogt als Berater beigege-
ben. Er genoss zu Baden in einem den regierenden Orten zu-
gehorigen Hause freie Wohnung.

Als Stellvertreter des Landvogtes amtete der Untervogt der
Grafschaft und war demselben als Berater beigegeben. Diese
Stelle wurde von den drei Standen der Reihe nach auf zwalf Jahre
besetzt. Wahrend jedoch der Landvogt und der Landschreiber An-
gehorige der regierenden Orte waren, so war die Untervogtstelle
von jeher an einen Biirger von Baden gegeben worden, und dieser
Modus erhielt sich bis 1798.
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Als ibrige obrigkeitliche Beamte amteten der Grafschaftslau-
fer, der in erster Linie Botengdnge ausfiihrte und Kundschaften
einholte sowie die Gefangenen besorgte und die Amtsstube in
Ordnung zu halten hatte, ferner der Scharfrichter, der zugleich Wa-
senmeister war. Die Grafschaft Baden zerfiel in elf Amter: die acht
inneren und die drei dusseren, bischoflichkonstanzischen. Die er-
steren waren Rohrdorf, das Richtung Mutschellen bis ins heutige
Freiamt reichte, Birmenstorf, Gebenstorf, Dietikon, Wettingen,
Siggenthal, Ehrendingen und Leuggern, die letztern Klingnau,
Zurzach und Kaiserstuhl. Jedes der acht innern Amter der Graf-
schaft Baden und auch die bischéflichen Amter Klingnau und
Zurzach hatten einen Amtuntervogt, den der Landvogt aus den Be-
wohnern des betreffenden Amtes ernannte. Die Amtuntervigte
hatten obrigkeitliche Befehle auszurichten und Bussen einzuzie-
hen. Sie filhrten da, wo die regierenden Orte die niedere Gerichts-
barkeit besassen, den Stab, d.h. sie leiteten die Gerichtsverhand-
lungen. Da sie in bestandiger Fiihlung mit dem Volke lebten,
waren sie dazu berufen, allfillige Beschwerden der Untertanen
der Obrigkeit vorzubringen. Schliesslich hatten viele Gemeinden
noch einen vom Landvogt erwdhlten «Steuermeier», der die ob-
rigkeitlichen Steuern einzog und fiir deren gerechte Verteilung
sorgte.

Verwaltung der Freien Amter

Die Freien Amter wurden im 15. Jahrhundert von den sechs Or-
ten Ziirich, Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus regiert.
Bern, das sich bei der Eroberung des Aargaus den Lowenanteil ge-
holt hatte, schied anfanglich aus, ebenso Uri, dem die ennetbirgi-
schen Angelegenheiten wichtiger waren. Erst 1532, als Folge des
schon erwdhnten Friedens von Aarau, trat Uri in die Mitregierung
ein, fraglos, um das Ubergewicht der katholischen Stande zu stér-
ken. Das geschlossene und einheitlich verwaltete Territorium war
in zwolf, spater dreizehn Amter verschiedener Grosse gegliedert:
Neben grosseren, eine Reihe von Dorfgemarkungen einschlies-
senden Bezirken (z.B.die Amter Meienberg und Muri), wurden
auch einzelne Dorfschaften (z.B. Wohlen und Bettwil als Amter be-
zeichnet. Amt war der Titel eines niedergerichtlich autonomen Be-
zirks, dem in eidgendssischer Zeit stets ein einheimischer Unter-
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vogt oder Amtuntervogt vorstand. Die siidlichen Amte Meien-
berg, Richensee/Hitzkirch, Muri, Boswil, Hermetschwil und Bett-
wil verfiigten iiber eigene Amtrechte. Die im «Niederamt» zusam-
mengefassten sechs, spiter sieben nérdlichen Amter Wohlen,
Villmergen, Dottikon, Hagglingen, Niederwil und Biiblikon/Wohl-
enschwil standen unter einem gemeinsamen, gegen Ende des
15. Jahrhunderts aufgezeichneten Amtrecht.

Klare Ausserungen der Landesherrschaft der Sechs, spater
Sieben Orte in den Freien Amtern waren: die Setzung eines Land-
vogts im Zweijahresturnus, die Forderung des Beamten- und Un-
tertaneneids, die Ausiibung der Strafjustiz, die Regelung des ge-
richtlichen Berufungswesens, die Ausiibung der Militdrhoheit, die
Handhabung der Regalien und das uneingeschrankte Gesetzge-
bungsrecht. Die regierenden Orte hielten streng an ihren landes-
herrlichen Rechten fest, einzig im Bereich der vom Kloster be-
herrschten Amter Muri, Boswil und Biinzen wichen sie im
Huldigungseid der Untertanen zugunsten des Klosters leicht von
ihrer Linie ab.

Die Verwaltung der Freien Amter war zwischen 1435 und 1562
erstaunlich direkt und einfach. Einziges obrigkeitliches Verwal-
tungsorgan war der nicht residierende Landvogt, der alle zwei
Jahre in der offiziellen Reihenfolge von einem anderen regieren-
den Ort gestellt wurde. Vor oder nach der Vereidigung durch die
Tagsatzungsgesandten zu Baden (liber die Tagsatzung werde ich
spater informieren) ritt der neue Landvogt in seinem Amtsbereich
auf, d. h.er nahm namens der regierenden Orte jeweils die Land-
vogtei in «Besitz» und vereidigte die landlichen Amtleute und
Untertanen auf die Sechs bzw. Sieben Orte. Er erschien jdhrlich
wahrend dreier Perioden (Fasnachts-, Mai- und Herbst-«Abrich-
tung») in seinem Amtsbereich, um an verschiedenen zentral
gelegenen Orten, spater auch in Bremgarten, Frevel-, Bussen- und
Appellationsgericht zu halten und Bussen einzuziehen. Ferner pra-
sidierte er seit 1493 die von Fall zu Fall einberufenen Landgerichte.
Seit 1531 setzte erin neun, spater zehn Amtern die Untervégte. An-
lasslich der Jahresrechnung legte er vor den Tagsatzungsboten der
regierenden Orte die jahrliche Verwaltungsrechnung ab.

Einzige Gehilfen des Landvogtes waren vor 1562 die zwdlf,
spater dreizehn einheimischen Amtuntervdgte und die Richter der
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Amtsgerichte, die vor 1531 fast alle von der Untertanenschaft ihrer
Amter gewidhlt und vom Landvogt nur bestétigt bzw. vereidigt wur-
den. Sie verfiigten in ihrem engen Bereich {iber eine erstaunliche
Machtfiille, was sich auch nicht @nderte, als 1531 die katholischen
Fiinf Orte fast allen Amtern die freie Wahl der Amtuntervogte ent-
zogen und diese obersten landlichen Beamten fortan durch die
Landvogte setzen liessen. Vor und nach 1531 entstammten die
Amtuntervigte der wirtschaftlich méachtigen bduerlichen Ober-
schicht.

Zum Katalysator der ganzen weiteren Entwicklung der Ver-
waltung wurde schliesslich das neugeschaffene Amt des Land-
schreibers der Freien Amter. 1562 genehmigten die Tagsatzungs-
boten der Sieben Orte die durch den Landvogt vorgenommene
Wahl des Schreibers des Klosters Muri als nebenamtlicher Land-
schreiber. Diese Anstellung wurde gegen den erfolglosen Wider-
stand eines beachtlichen Teils der Freiamter Bevodlkerung durch-
gesetzt. Als schliesslich der zweite nebenamtliche Landschreiber
sein Klosterschreiberamt aufgab, 1576 in das «nichtfreidmtische»
Bremgarten zog und sich dort als hauptamtlicher Landschreiber
der Freien Amter niederliess, wurde diese Stellung «gesellschafts-
fahig». In der Folge blieb dieses Amt der luzernischen und zugeri-
schen Oberschicht vorbehalten. Diese Landschreiber, deren Amt
nach scharfer Konkurrenz zwischen Luzern und Zug schliesslich
1633 endgiiltig an die Nachkommen Beats Il. Zurlauben von Zug
tiberging, wuchsen schon bald als residierende Stellvertreter der
wechselnden Landvogte und als Sprachrohr der Untertanen in
eine bedeutende Rolle hinein.

Auch hier, wie in der Grafschaft Baden, waren weitere landes-
herrliche Beamte: der Landlaufer, der die Stelle eines Landweibels
versah. Die beiden Beamten des Kriminalgerichts, der Bremgarter
Gefangenenwart und der Nachrichter oder Scharfrichter, dienten
beide der Landvogtei in den Freien Amtern und der Stadt Brem-
garten.

Wegen der Errichtung des vollen Landschreiberamtes ent-
stand schliesslich in der Stadt Bremgarten, deren Gefangnis schon
seit dem Ende des 15.)ahrhunderts vom Landvogt in den Freien
Amtern beniitzt wurde, ein eigentliches Verwaltungszentrum so-
zusagen im «Ausland», da die Stadt Bremgarten nicht zu dieser
Landvogtei gehorte und die regierenden Orte sie eher als zur Graf-
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schaft Baden gehorig betrachteten. Die Kanzlei war in der Walis-
miihle untergebracht, und als Audienzlokal des Landvogts diente
ein Saal im Gasthaus zum Engel. Mindestens eine der jahrlichen
«Abrichtungen» wurde daher seit 1619 folgerichtig nach Bremgar-
ten verlegt.

Die Herrschaft oder Teilherrschaft sieben souverdner Staaten
tiber gemeinsame Landvogteien, wie es die Grafschaft Baden und
die Freien Amter waren, erforderte ein besonderes oberstes
Regierungs- und Verwaltungsorgan. Als solches oberstes Organ
bot sich die regelméssig tagende Versammlung der eidgendssi-
schen Tagsatzungsgesandten («die Tagsatzung») an, die vor 1415
vorwiegend politischen Zwecken diente, seit der Entstehung
Gemeiner Herrschaften jedoch auch alle mit letzteren zusammen-
hangenden Verwaltungs- und Justizgeschafte erledigte. Die Tag-
satzung trat urspriinglich meistens in Luzern, spdter ordentlicher-
weise in Baden zusammen. Seit 1531 trafen sich die Boten der
katholischen Orte in Sondersitzungen in Luzern oder anderswo in
der Innerschweiz. Gemeinsam blieben jedoch stets die vorwie-
gend der Verwaltung der Gemeinen Vogteien gewidmeten Jahr-
rechnungs-Tagsatzungen —so genannt wegen der Ablage und Prii-
fung der jdhrlichen Rechnungen der Landvigte der Gemeinen
Herrschaften. Die «Jahrrechnung» fand in der ersten Halfte des
15. Jahrhunderts am Mittwoch nach Pfingsten statt, seit 1462 am
ersten Sonntag nach Fronleichnam und mit dem Jahre 1587 am er-
sten Sonntag nach Johannes dem Tdufer (24.)Juni). Damit verbun-
denwar auch der jeweilige Zeitpunkt des Wechsels der Landvogte.

Zu den Obliegenheiten der Tagsatzungshoten der Sieben Orte
gehorten: die Vereidigung der Landvdgte, spédter auch der Land-
schreiber; die Priifung und Abnahme der Jahrrechnungen der
Landvbgte; die Behandlung von Beschwerden der Oberamtleute
und der Untertanen; die Vornahme von Eingriffen in die landvigt-
liche Verwaltung; die Erledigung zahlreicher Appellationen.

Neue Machtverhdltnisse von 1712-1798

Seit dem Ende des 17.Jahrhunderts schwelte ein Streit zwi-
schen dem Kloster St. Gallen und seinen mehrheitlich reformierten
Untertanen im Toggenburg. Das von Schwyz vorgeschlagene Pro-
jekt einer Strasse von Uznach nach Wattwil veranlasste den dok-
trindren und harten Abt von St. Gallen, Leodegar Biirgisser (von
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Luzern stammend), die Ausfiihrung des Baus auf St. Galler Seite
mit Kostenfolge der Stadt Wattwil und dem Toggenburg aufzubiir-
den. Die Toggenburger wehrten sich, und die reformierten Stande
Ziirich und Bern stellten sich auf die Seite der rebellierenden Tog-
genburgern. Abt Biirgisser, der sich im spanischen Erbfolgekrieg
durch ein Biindnis mit Osterreich bei den Eidgenossen verhasst
gemacht hatte, wurde schliesslich doch von den katholischen Or-
ten unterstiitzt. 1712 brach mit der Besetzung des Thurgaus und
der Lande des Abts von St. Gallen durch die Orte Ziirich und Bern
der Krieg aus. Es folgte der Vorstoss bernischer und ziircherischer
Truppen von Mellingen nach Siiden (die sog. «Staudenschlacht»),
die Besetzung von Bremgarten und schliesslich noch die Ein-
nahme von Baden. Die ratlosen Regierungen von Luzern und Uri
schlossen in Aarau am 18. Juli 1712 mit den Gegnern einen Frieden,
wurden jedoch von der mobilisierten Untertanenschaft aufs hef-
tigste desavouiert. Der weitergefiihrte Krieg endete schliesslich
mit dem fiir die katholische Partei dusserst verlustreichen Gefecht
auf dem Langelenfeld nordlich von Villmergen am 25.Juli 1712 —
dem Zweiten Villmergerkrieg.

Am 11. August wurde in Aarau der endgiiltige Landfrieden ge-
schlossen, der die Machtverhaltnisse in der Eidgenossenschaft
wesentlich umgestaltete. Ziirich und Bern sahen sich endlich in
der Lage, den breiten trennenden Korridor von Gemeinen Herr-
schaften zwischen ihren Staatsgebieten auszuschalten. Aufgrund
des Aarauer Friedensvertrages wurden im Oktober 1712 die Obe-
ren Freien Amter mit einer geraden, vom Galgen der hallwil’schen
Grafschaft Fahrwangen (Berner Staatsgebiet) zum Kirchturm von
Unterlunkhofen (Gebiet unter Ziircher Oberhoheit) gezogenen
Landmarch getrennt. Wahrend die Grafschaft Baden und die Unte-
ren Freien Amter nunmehr allein von Ziirich, Bern und Glarus re-
giert und verwaltet wurden, setzten die Oberen Freien Amter die
Tradition der ehemaligen gesamten Freien Amter fort. Doch zu den
Regenten dieser Oberen Freien Amter gesellte sich nun auch Bern,
so dass die siidliche Hilfte der Freien Amter nunmehr den Acht Al-
ten Orten unterstand.

Die Tagsatzung wurde nun Syndikat genannt, da sich aber die
katholischen Orte weigerten, ihre Syndikatsabgeordneten in das
von den drei reformierten Standen beherrschte Baden zu delegie-
ren, wahlten die gemeinen Eidgenossen Frauenfeld in der Gemei-
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nen Herrschaft Thurgau als Tagsatzungsort des Syndikats und der
Jahresrechnungen der Acht Alten Orte. Die Aufgaben des Syndi-
kats blieben aber die gleichen, wie sie vor 1712 von der Badener
Tagsatzung erfiillt worden waren.

Auch nach 1712 blieb der Landvogt, der abwechslungsweise
von den regierenden Orten ernannt wurde, hochster obrigkeitli-
cher Beamter. Seither waren es aber in den Freien Amtern deren
zwei, die nach dem gleichen Turnus wie friilher aufeinander folg-
ten, wobei nun auch Bern seine Végte in die Oberen Freien Amter
schickte.

In Bezug auf die staatlichen Einrichtungen hatten allerdings
die Oberen Freien Amter anfinglich gewisse Schwierigkeiten zu
uberwinden. Da Bremgarten seit 1712 dem Regiment von Ziirich,
Bern und Glarus unterstand, verloren die Oberen Freien Amter den
direkten Zugang zu allen offentlichen Einrichtungen der Zeit vor
1712 (landvogtliches Audienzhaus zum Engel, Kanzlei bzw. Land-
schreiberei in der Walismiihle, Geféangnis, Landsgerichtsplatz auf
der Ebni usw.). Die obersten Gewalten in den beiden Landvogteien
einigten sich schliesslich darauf, dass die Einrichtungen des Land-
gerichts zu Bremgarten weiterhin von beiden Landvogteien be-
nutzt werden sollten, obwohl sich die katholischen Orte noch jah-
relang tiber den unwiirdigen Zustand beklagten.

Des Archivs wegen blieben die Kanzleien beider Landvogteien
in Bremgarten. Die Landschreiber der Oberen Freien Amter sassen
vorderhand weiterhin in der Walismiihle. Die Landschreiberei
blieb vorerst bei den Zurlauben von Zug, wurde jedoch 1728 an die
Lantwing von Zug und 1782 an die Miiller von Zug tibertragen.

Auftritt und Huldigung veranderten sich nicht. Reformierten
Landvogten musste allerdings immer noch zusatzlich ein Luzerner
Delegierter beigegeben werden, welcher der Eidesformel die Fiir-
sprache «unsrer lieben Heiligen» beizufiigen hatte.

Der Untergang der Alten Eidgenossenschaft
und der neue Kanton Aargau

Die politische Stagnation der Eidgenossenschaft im 18. Jahr-
hundert spiegelte sich ebenfalls im Aargau, doch reifte auch hier
im Volke die Uberzeugung, dass die Regierungsweise der Patrizi-
ate oder Zunftaristokratien nicht mehr zeitgemadss und fiir die Un-
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tertanen unwiirdig sei, so dass die Auswirkungen der franzdsi-
schen Revolution auch im Aargau auf eine wohlvorbereitete Ge-
sinnung trafen.

Am 27 Dezember 1797 trat in Aarau eine ausserordentliche
Tagsatzung zusammen — die letzte der Alten Eidgenossenschaft.
Die Tagsatzungsherren hatten die Zeichen der Zeit noch nicht
ver-standen, So wurde am Festakt vom 25.Januar 1798 der Bun-
desschwur vorgelesen, nach welchem die Abgeordneten der 13
Stande und der zugewandten Orte sich verpflichteten, alle bisheri-
gen Biindnisse, die zwischen den eidgendssischen Standen und
Orten geschlossen worden waren, zu halten. Nun befand sich aber
seit dem g.Januar auch der franzésische Gesandte Mengaud in
Aarau, um fiir Frankreich den Sturz der schweizerischen Aristokra-
tien vorzubereiten.

Anfangs Marz nahte das Ende der Alten Eidgenossenschaft;
die in der Waadt stationierten franzdsischen Truppen marschier-
ten los. Und als am 5. Marz die Berner bei Neuenegg, Fraubrunnen
und auch im Grauholz besiegt wurden, kapitulierte Bern; damit
brach der bewaffnete Widerstand zusammen — die Schweiz wurde
von Frankreich beherrscht. Der Jubel {iber die «Befreiung» ver-
stummte, als man merkte, dass anstelle der alten Herren ein riick-
sichtsloserer Herrscher getreten war.

De jure waren die schweizerischen Untertanenlander von
ihren Regenten nun unabhdngig — und mit Verspatung auch die
Gemeinen Herrschaften im Aargau —, doch wurde jetzt die helveti-
sche Einheitsverfassung verfiigt. Darin figurierte der ehemalige
bernische Aargau als selbstandiger Kanton; die Grafschaft Baden
und die Freien Amter wurden dem Kanton Zug zugeteilt. Am
22.Marz versammelten sich die gewahlten Manner zur «Provisori-
schen Nationalversammlung des Kantons Aargau». Die Zuger
konnten sich mit dem Diktat nicht abfinden. Als die Vertreter von
10 Kantonen in Aarau, der nunmehrigen provisorischen helveti-
schen Hauptstadt, zur Annahme der Verfassung der «einen und
unteilbaren helvetischen Republik» zusammenkamen, fehlte un-
teranderen auch der Kanton Zug. Die Bewohner der Grafschaft Ba-
den und der Freien Amter wurden aufgefordert, sich ohne Zug zu
einigen, und am 21.April erschienen diese 14 Abgeordneten in
Aarau. So wurde aus dem projektierten Kanton Zug doch allméah-
lich ein Kanton Baden. Widersténde in den Freien Amtern und den
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inneren Kantonen wurden mit Waffengewalt unterdriickt. Im Mai
erfolgte die Konstituierung des Kantons Baden mit den Distrikten
Sarmenstorf, Bremgarten, Muri, Baden und Zurzach. Selbstandig
waren die Kantone nicht, denn sie waren nur Teil der Republik, die
von einem funfkopfigen Direktorium als Exekutive und einem
grossen Rat und Senat als Legislative regiert wurde. Im September
musste die Regierung ihren provisorischen Sitz in Aarau allerdings
verlassen; die wachsende Verwaltung wechselte nach Luzern.

1799 wurde das Gebiet des heutigen Aargaus ins europdische
Ringen hineingerissen. Napoleons Truppen kampften an verschie-
denen Fronten vorerst ungliicklich, und die vermeintliche Nieder-
lage der Franzosen gefdahrdete die helvetische Ordnung, zumal
von verschiedenen Seiten die Wiederherstellung der friiheren Zu-
stande betrieben wurde. Russische Heere sollten die in der
Schweiz stationierten dsterreichischen Truppen unter Erzherzog
Karl ablosen, doch wurden sie bei Ziirich von General Masséna ge-
schlagen, und Suworow, musste liber die Alpen ins Vorderrheintal
entweichen. Damit war die helvetische Republik wieder herge-
stellt.

Selbst wahrend der Kriege arbeitete das Direktorium weiter.
Da aber dessen Mitglied Laharpe die Errichtung einer Diktatur an-
strebte, kam ihm das Parlament zuvor, setzte in einem 1. Staats-
streich am 8. )anuar 1800 das Direktorium ab, und die Gemassig-
ten wahlten an seiner Stelle einen «Vollziehungsausschuss».
Dieses Gremium loste in einem 2. Staatsstreich am 7. August Senat
und Grossen Rat auf.

Den Streit zwischen Unitarieren und Foderalisten wollte Na-
poleon mit der «Verfassung von Malmaison» entscheiden. Als
Kompromiss war darin ein Bundesstaat von 17 Kantonen (ohne
Wallis) vorgesehen. Die neue Tagsatzung dnderte jedoch den Ent-
wurf und wollte am Wallis festhalten. Dies fiihrte mit franzosischer
Unterstiitzung zum 3. Staatsstreich der Foderalisten, der zur Auf-
l6sung der Tagsatzung und zur Ernennung eines foderalistischen
Senats fiihrte. Die neue Regierung beschloss am 27. Februar 1802
eine neue Verfassung, in der neben dem Kanton Aargau der Kan-
ton Baden wieder in seinen friiheren Grenzen hergestellt wurde.
Das Fricktal wurde nicht beriicksichtigt.

Am 17. April 1802 verschaffte der 4. Staatsstreich wieder den
Unitariern die Herrschaft, die in einer ersten schweizerischen
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Volksabstimmung einen zentralistischen Verfassungsentwurf vor-
legten. Zwar wdre die Vorlage abgelehnt worden, doch wurden die
Nichtstimmenden als Ja-Stimmende gezahlt, womit die Verfas-
sung genehmigt war. Die Kantone Aargau und Baden waren wie-
der vereinigt. Der neue Kanton Aargau bestand jetzt aus dem ehe-
maligen bernischen Aargau, der ehemaligen Grafschaft Baden und
dem Unteren Freien Amt. Das Obere Freie Amt dagegen bildete
den Bezirk Muri des Kantons Zug.

Im Fricktal tibernahm Sebastian Fahrlander im Januar 1802
die Verwaltung und errichtete einen Kanton unter franzésischem
Protektorat, der im August dem helvetischen Staat einverleibt
wurde, da Napoleon das Wallis von der Schweiz trennte und dafiir
das Fricktal abtrat.

Im Sommer zog Napoleon seine Truppen zuriick, mit der Be-
rechnung, dass jetzt das Chaos ausbreche. Sofort erhoben sich
die Foderalisten in den Waldstatten, in Glarus, Graubiinden und
Appenzell, und auch in Ziirich regte sich der Aufstand. Gross war
der Aufruhr ebenso im Aargau, wo ehemalige Aristokraten das
Volk zum Abfall bewegten. Vor allem im Siggamt rottete man sich
zusammen («Stecklikrieger»); als die Aktion eskalierte, fliichtete
die Regierung von Bern nach Lausanne und bat Napoleon um
Hilfe. Dieser liess in der Erklarung von St. Cloud seine Vermittlung
(Médiation) ankiindigen, befahl Waffenruhe, Wiedereinfiihrung
der helvetischen Verfassung und die Entsendung von Abgeordne-
ten nach Paris, um mit ihnen eine neue Verfassung zu beraten.

Napoleon schuf den neuen Kanton Aargau, in welchem er die
drei helvetischen Kantone dieses Gebietes zusammenschweisste.
Gewisse Grenzverdnderungen mussten allerdings zur Kenntnis ge-
nommen werden: so wurden die bisher mit dem Kanton Bern ver-
einigten Gemeinden des ehemaligen Amtes Aarburg wieder mit
dem Bezirk Zofingen, die Gemeinden des ehemaligen Bezirks Sar-
menstorf (ohne Hitzkircher Amt) und das ehemalige Luzerner Amt
Merenschwand dem Bezirk Muri einverleibt. Die Gemeinden Dieti-
kon, Schlieren, Oetwil und Hiittikon kamen zum Kanton Ziirich.
Das Frauenkloster Fahr verblieb als Exklave beim Kanton Aargau.

Am 25. April begann im neuen Kanton Aargau die Parlaments-
tatigkeit. Am 26.April wahlte der Grosse Rat die Regierung. Am
28. April ging schliesslich die Regierungsgewalt endgiiltig an den
Kleinen Rat tiber.
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Die aargauische Legislative und Exekutive zeigten wahrend
der Mediation bis 1813 auf verschiedensten Gebieten eine rege
Tatigkeit. Die friedlichen Zeiten im Innern forderten auf nationaler
Ebene den Wunsch nach Zusammenschluss auf geselligem Ge-
biet, und verschiedene schweizerische Gesellschaften wurden im
liberalen Aargau gegriindet. 1811 wurde die «Gesellschaft fiir
vaterlandische Kultur im Aargau» ins Leben gerufen, aus der in
den ndchsten Jahrzehnten die verschiedensten Kulturgesellschaf-
ten hervorgingen, so dass die iibrige Schweiz leicht spottisch
schliesslich vom «Kulturkanton» sprach.

Europa wurde am Wienerkongress 1814/15 neu geordnet. Der
Aargau wartete nicht, bis alle Probleme beraten waren, sondern
gab sich am 4.Juli 1814 eine neue Verfassung. Diese verringerte
die Volksrechte, womit das aristokratische Prinzip noch mehr ver-
starkt wurde. Da man im Aargau eine Demarche Berns befiirch-
tete, schickte man vorsorglich Albrecht Rengger nach Wien, und
mit Unterstiitzung von Stapfer gelang es, den Aargau in seinen bis-
herigen Grenzen zu belassen.

Die Restauration von 1814 — 30 diente dem Aargau zur Konso-
lidierung, doch konnte die neue Verfassung nicht befriedigen. So
brachte auch hier die Julirevolution 1830 den Stein ins Rollen. Die
Regierung weigerte sich, der Bitte nach Verfassungsrevision
Gehdr zu schenken, so dass sich im Freiamt ein Volkssturm um
Heinrich Fischer, Schwanenwirt zu Merenschwand, scharte, und
die Aufstandischen hinter ihrem «General» am 6. Dezember nach
Aarau zogen. Unter diesem Druck wurde eine Verfassungsrevision
vorgenommen, deren Text den neuen Geist gleich im ersten Satz
zeigt: «Der Kanton Aargau ist ein auf der Souveranitdt des Volkes
beruhender Freistaat.»

Aber der Aargau kam nicht zur Ruhe und trieb radikal einem
starken Sturm entgegen, der schliesslich die Schweiz in den letz-
ten Biirgerkrieg hineintrieb. Mit den « Badener Artikeln» von 1834,
in denen die freisinnigen Staatslenker die Rechte des Staates ge-
gen die vermeintlichen Ubergriffe der Kirche zu wahren suchten,
wurde die katholische Bevdlkerung in grosse Unruhe versetzt.
Diese wuchs, als 1835 mit einem Religionsbiicher-Entscheid des
Grossen Rates die Kompetenz des Bischofs umgangen wurde, der
Grosse Rat gemdss Badener Artikel den Treueid der katholischen
Geistlichen beschloss und den aargauischen Klostern die Selbst-
verwaltung entzogen wurde.
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Die aargauischen Kldster

Konigsfelden war als letzte klosterliche Kérperschaft im Aar-
gau 1309 gegriindet worden. Alle diese Kldster waren fast aus-
schliesslich Schopfungen des Hochadels. Wohl bedingt durch die
Verena-Verehrung entstand um die Mitte des 8.Jahrhunderts in
Zurzach das erste Monasterium auf Aargauer Gebiet in konigli-
chem Eigenbesitz, doch wurde dieses Kloster im 13. Jahrhundertin
ein Chorherrenstift umgewandelt. Die Habsburger waren Stifter
der Abtei Muri und sicher auch um 1200 an der Verlegung des seit
1083 bestehenden Frauenkonventes dieses urspriinglichen Dop-
pelklosters nach Hermetschwil beteiligt, wo seit 1985 die zur Zeit
einzige selbstdandige Abtei im Aargau existiert. 1130 stifteten Frei-
herr Liitold von Regensberg und seine Gemabhlin Judenta das Be-
nediktinerinnenkloster Fahr. Hermetschwil (mit Muri-Gries ver-
bunden) und Fahr (mit Einsiedeln verbunden) sind vorldufig die
einzigen aargauischen Kldster, die noch an ihrer urspriinglichen
Stdtte weiterleben. Ebenfalls im 12.)ahrhundert griindeten die
Grafen von Froburg das Chorherrenstift Zofingen, und 1227 ent-
stand als Stiftung des Ritters Heinrich von Rapperswil die Zisterzi-
enserabtei Wettingen als Tochter von Salem. Vor allem der Adel
ist im Fricktal im 13.)Jahrhundert an der Errichtung des Chorher-
renstiftes Rheinfelden und des Zisterzienserinnenklosters Olsberg
beteiligt gewesen, wogegen der Frauenkonvent des gleichen
Ordens in Gnadenthal aus einer Gemeinschaft von Beginen aus
Wettingen entstanden sein diirfte. Ein Dominikanerkloster in Zo-
fingen, 1286 errichtet, wurde schon nach wenigen Jahren wieder
geschlossen. Neben diesen erwdhnten eigentlichen Klostern
existierten im Aargau aber noch einige kleinere Institutionen, wie
z.B.die Komtureien der Johanniter in Rheinfelden, Leuggern,
Klingnau und Biberstein, von St.Blasien abhdngige Propsteien
in Klingnau und Wislikofen, das Wilhelmitenkldsterchen Sion bei
Klingnau sowie einige kleinere weibliche Ordensgemeinschaf-
ten franziskanischer und dominikanischer Richtung in Stadten
wie Aarau, Zofingen, Baden, Bremgarten und Rheinfelden. Vom
14.Jahrhundert bis zur Reformation ist ausserdem auch im Aargau
die Entwicklung des Eremitentums von Frauen und Mannern fest-
stellbar, und einzelne Einsiedeleien hatten denn auch bis ins
19.)ahrhundert hinein Bestand. Einzig die Einsiedelei Emaus bei
Zufikon existiert heute noch.
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eyt i

Kloster Muri.

Das 1027 als habsburgisches Hausklo-
ster gegriindete Kloster Muri gehorte mit St.
Gallen und Einsiedeln zu den fiihrenden
und wohlhabenden Kldstern der Schweizeri-
schen Benediktinerkongregation. Seit 1701
besass der Abt zudem die Wiirde eines
Reichsfiirsten. Es war somit nicht verwun-
derlich, dass der Zeitgeist der Franzdsischen
Revolution auch das Kloster Muri nicht ver-
schonte. Am 28. Madrz 1798 verzichtete das
Kapitel auf die weltliche Machtposition der
niederen Gerichtsbarkeit in den Amtern
Muri, Boswil, Biinzen, Beinwil und Werd.
Doch wurde nun im Aargau das Kloster Muri
zum Angelpunkt der Auseinandersetzungen
zwischen den weltlichen Behorden und den
tibrigen aargauischen Kléstern. Am 8. Mai
belegte der Grosse Rat der Helvetischen

: Republik das Vermogen aller Klgster mit Be-
schlag und erkldarte es am 17 September als Nationaleigentum.
Bereits am 20. Juli war auch die Novizenaufnahme verboten wor-
den, was indirekt einer Aufhebung entsprach. Der Generalkom-
missar fiir die Besitznahme des beweglichen Klostergutes zuhan-
den der Helvetischen Nation, der Ende Juli 1798 Kirchenschatze,
Gultbriefe und Bargeld nach Aarau sandte, zeigte denn auch be-
reits im August den zukiinftigen Trend gegen das Kloster Muri auf,
als er in einem Schreiben an die Regierung des Helvetischen Kan-
tons Baden schrieb: «Sie werden niemals keine Ruhe im Kanton
Baden erhalten, solange Sie die Monche von Mury beieinander
lassen, das sind unthier, die ganzlich mit den kleinen Kantonen un-
ter einem Mantel spielen.»

Die Schikanen gegen das Kloster Muri wurden fortgesetzt, als
man zu Beginn des Jahres 1799 die Klosterdruckerei konfiszierte
und kantonale Kommissionen vorbeischickte, welche die Tauglich-
keit der Gebdude fiir eine Irren- oder Armenanstalt abkldren soll-
ten. Am 21.Januar wurden sechs Konventualen, die man der Ver-
schleppung von Klosterschatzen nach Deutschland bezichtigte,
deportiert und ihre Zellen fiir Monate versiegelt. In der folgenden
Zeit mussten verschiedene Truppen untergebracht und versorgt

95



werden, was das Kloster enorme Mengen an Schlachtvieh, Ge-
treide, Futter, Wein und anderem kostete. Noch immer aber durf-
ten die Murianer Mdnche bleiben, wahrenddem aus aufgehobe-
nen Kldstern, wie Rheinau, Einsiedeln, St.Gallen (und eventuell
auch Mariastein) mehrere Konventualen hier Aufnahme fanden.
Innerhalb von 20 Monaten setzte die helvetische Regierung in
Muri drei Inventarisationen an, und die staatliche Verwaltung der
klosterlichen Landwirtschaft war dusserst mangelhaft.

Doch im November 1801 trat eine Beruhigung ein, indem die
Helvetik ein Amnestiegesetz erliess, das den Deportierten und
Exilierten die Riickkehr ermdglichte, sofern sie innert 14 Tagen
nach der Heimkehr dem Regierungsstatthalter den Gehorsam ge-
gen die bestehenden Gesetze bezeugten. Das vorldufig erldsende
Wort sprach jedoch Napoléon selbst, indem er in der Mediations-
akte vom 19. Februar 1803 (mit der auch unser Kanton geschaffen
wurde) die Wiederherstellung der Kloster und die Restitution ihres
Eigentums verfiigte. Dabei soll er jenen Mitgliedern der Consulta,
welche die Kloster aufheben wollten, zu verstehen gegeben ha-
ben, dass die Messe der Ménche den Hirten im Gebirge das Thea-
ter ersetze. Trotzdem war man Napoléon in Muri dankbar, so dass
noch 1822 P. Leodegar Schmid, einer der geistig regsamsten Mon-
che des damaligen Muri-Konventes, ihn als Restaurator und Wohl-
tater des Klosters bezeichnete und Gott bat, ihm die Endgnade
und das ewige Leben zu schenken.

Die verbesserte Situation fiir die schweizerischen Kloster war
nicht ohne vielfaltige Anstrengungen und Beziehungen im In- und
Ausland von Monchen und Politikern zustande gekommen, doch
konnten auch sie fiir Muri den Verlust der schwabischen Herr-
schaft am Neckar nicht verhindern, womit auch die materielle
Grundlage der Firstenwiirde des Abtes dahinfiel. Doch Muri
fasste neuen Mut, als ihm die Novizenaufnahme (vor allem von
Kantonsbiirgern) wieder gestattet wurde. Bereits am 3. Mai 1803
hatte der neue Kanton Aargau den Klostern ausserdem die freie
Verwaltung ihrer Giiter zuriickgegeben. Die Regierung verlangte
nur ein Inventar und jahrliche Einsicht in die Rechnung. Das Ver-
hdltnis der Kloster zum Staate regelte die Regierung durch ein
Gesetz, dem der Grosse Rat im zweiten Anlauf am 29. Mai 1805
zustimmte. Ausdriicklich wurde unter andern auch dem Benedik-
tinerstift Muri der Fortbestand zugesichert, allerdings musste es
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nun jahrlich einen Betrag von 6000 Franken (spdter voriiberge-
hend auf 4000 reduziert) abliefern. Am 19. Dezember erdffnete
das Kloster sein Noviziat wieder, und sogleich meldeten sich sie-
ben Kandidaten, von denen 1807 sechs die Profession ablegten.

Am 7. August 1815 erhielten die Kloster auch durch die Tagsat-
zung die Zusicherung ihrer Existenz, und der Artikel XII des Bun-
desvertrages sollte spater zu einer Schicksalsfrage fiir den Kanton
und die ganze Eidgenossenschaft werden. Der Artikel garantierte
den «Fortbestand der Kloster und Kapitel und die Sicherheit ihres
Eigentums, soweit es von den Kantonsregierungen abhédngt. Ihr
Vermogen ist gleich andrem Privatgut den Steuern und Abgaben
unterworfen.» Der Aargau stimmte dieser Regelung unter dem
Druck der Umstdnde widerwillig und mit Vorbehalt zu.

So schien jetzt also fiir die Kloster wieder eine Zeit ungestor-
ten Wirkens anzubrechen. Mit der neuen rechtlichen Lage konnte
man leidlich zufrieden sein und hoffnungsvoll in die Zukunft
blicken. Doch die folgenden Jahre sind in der bisher einzigen um-
fassenden Klostergeschichte des P.Martin Kiem mit dem Titel
«Muri's kurze Zeit des Friedens, letzter Kampf, Untergang und Wie-
deraufblithen in Gries» tiberschrieben. Muri hatte 1810 nach dem
Tode von Abt Gerold Meyer, der 1803 wieder aus dem Exil zuriick-
gekehrt war, mit dem 63-jahrigen Gregor Koch einen Nachfolger
gewdhlt (fiir dessen Bestdtigung librigens der Kanton die neu sti-
pulierte Taxe von 840 Franken verlangte). Abt Gregor hielt sich von
politischen und diplomatischen Problemen mdglichst fern und be-
fasste sich lieber mit der Neuordnung und der Vergrésserung des
Klosterbesitzes, der unter seinem Vorganger eine starke Einbusse
erlitten hatte, und eine gute Wirtschaft war fiir Muri um so not-
wendiger, als die staatlichen Forderungen immer héher stiegen.
Allerdings waren er und sein Dekan (wie der Murianer Historiker-
mdonch P.Rupert Amschwand schrieb) zu sehr von der Gefahrlich-
keit des Zeitgeistes liberzeugt und fiir die Bewahrung der Welt-
abgeschiedenheit des Monches besorgt, als dass sie an eine
neue Kulturmission des Benediktinertums unter veranderten Zeit-
verhiltnissen zu denken gewagt hdtten. Diese Abwehrhaltung
machte sich auch in der Klosterschule und bei der Pflege der Wis-
senschaften bemerkbar, sah doch Abt Gregor allzu angstlich in der
Wissenschaft eine Dienerin der kirchen- und glaubensfeindlichen
Aufkldrung, und aus dem verderblichen Einfluss der Aufklarung
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auf verschiedene Mdnchskonvente — vor allem in Frankreich —
schloss man auf die Verderblichkeit der profanen Wissenschaft.
Zwar richtete der 1816 neugewadhlte Abt Ambros Bloch sein Au-
genmerk auf die Hebung des Gymnasiums, doch lagen ihm, als
Lehrer fiir Theologie und Philosophie und als Freund der lateini-
schen Klassiker, altbewdhrte Facher ndher als der Stoff, den neue
Lehrpldne an einer laizistischen Kantonsschule vorschlugen. So
versuchte man denn auch, den Einfluss der aargauischen Schul-
behdrden moglichst klein zu halten, und wenn dies nicht gelang,
verzogerte man oft die Durchfiihrung von staatlichen Anordnun-
gen — ein letztes kleines Aufbegehren vor dem Einbruch der
Staatsverwaltung. — Anscheinend kleine Gepldnkel, dabei Vorbo-
ten des Sturms!

Die Verfassung von 1831 (bekanntlich bewirkt durch den
Freiamtersturm, aber nicht in dessen Sinn gediehen) gab dem aar-
gauischen Grossen Rat die Vollmacht, den jdhrlichen Beitrag der
Kloster an die Staatskasse zu bestimmen. Dies war eigentlich der
erste Schritt, der die Kl6ster der parteipolitischen Willkiir des Kan-
tonsparlamentes auslieferte. Die weiteren Massnahmen folgten
auf dem Fusse. Die finanziellen Forderungen an die Kldster wur-
den sogleich angehoben, was fiir Muri statt 4000 Franken neu
11000 bedeutete. 1832 wiinschte der Kleine Rat (wie der Regie-
rungsrat damals hiess) summarische Inventare, die er 1833 auch
erhielt, aber 1834 fiir unvollstdandig und mangelhaft erklarte, und
er beschloss am 19. Februar, durch staatlich Beauftragte ein ge-
naues Inventar der Klostergiiter aufnehmen zu lassen. So erschie-
nen Ende Marz die drei von der Regierung ernannten Kommissare.
Dies und antiklosterliche Tendenzen bei den Diskussionen der
sog. Badener Artikel im Grossen Rat beunruhigten auch das Volk
im oberen Freiamt, vor allem, als am 17. Mai eine grossrdtliche Pro-
klamation zur Auseinandersetzung mit dem Bischof von der Kan-
zel verlesen werden musste, was einige Pfarrherren nicht ohne
weiteres tun wollten und was zur Absetzung des Pfarrers von Muri
und zur Inhaftierung des Dekans von Merenschwand fiihrte.

Im Sommer 1835 begann die Regierung, den Kléstern Vor-
wiirfe liber die Jahresrechnungen seit 1803 zu machen und ver-
langte innert 14 Tagen Aufschluss. Der seit Sommer 1833 amtie-
rende Kanzleidirektor und spatere Abt, P.Adalbert Regli, leistete
die grosse Arbeit, die den Vorwurf berichtigte, worauf aber die Re-
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gierung trotzdem dem Grossen Rat anfangs November ein Dekret
zur Bevormundung der Kldster vorlegte. Auch das neue Programm
der Klosterschule, das P.Adalbert in Aarau personlich vorstellte,
wurde am 7. Oktober abgelehnt, womit der dltesten Schule des
Aargaus der Todesstoss versetzt wurde. Im Kloster ahnte man,
was dies bedeutete, und ein Konventuale sah im Verbot der
Schule «einen sichern Vorboten der ganzlichen Zerstérung». Am
6.November, am Tage vor dem Dekretsbeschluss, tat Abt Ambros
(wie der Klosterhistoriker sagt) einen folgenschweren Schritt,
indem er sich in den Thurgau in Sicherheit begab, von wo er
schliesslich nach Engelberg zog, ohne je wieder in sein Hausklo-
ster zuriickzukehren. Dass er dabei bedeutende Schuldtitel mit
sich nahm, erregte bei den Radikalen grosses Argernis und wurde
noch oft als Beweis fiir klosterliche Falschheit angefiihrt.

Rund ums Kloster garte es, und die Eskalation der Freidmter
Unruhen begann, als Ende November aargauische Truppen das
Freiamt besetzten, angeblich, um etwaigen Gewalttaten des
Volkes vorzubeugen. Am 1. Méarz 1836 trat das staatliche Verwal-
tungsdekret in Kraft, und am gleichen Tag versuchte der politisch
gewdhlte Verwalter Lindenmann, anmassend und sehr undiplo-
matisch, unverztiglich im Kloster seines Amtes zu walten, was ihm
nicht gelang, und erst am 14. Mdrz, unter Androhung von exekuti-
ver Gewalt, beugte sich der Konvent den Anordnungen der Staats-
administration. Rechtfertigungsschriften der aargauischen KIl6-
ster der folgenden zwei Jahre bewirkten nichts, und auch die
Tagsatzung befasste sich lange Zeit nicht mit dem Problem. Man
liess sich Zeit, da eine vordergriindige Beruhigung der Situation
eintrat, obgleich im Kleinen Rat mit Augustin Keller, wie auch bei
der Wahl des neuen Bezirksamtmanns in Muri mit Dr. Josef Leonz
Weibel auf Anfang 1838 Personen gewdhlt wurden, von denen eine
starke Radikalisierung der Politik zu erwarten war.

Muri erhielt mit P. Adalbert Regli einen neuen Abt, nachdem
die Abtwahl wegen des Streites um die erwdhnten weggefiihrten
Schuldtitel mit einmonatiger Verspatung am 5. Dezember 1838 er-
folgen konnte. Wie in einem klassischen Drama tritt nun auch in
der Geschichte der Klosteraufhebung ein verzégerndes Moment
auf. Die Stimmung in Aarau schien etwas umzuschlagen. Die be-
vorstehende Revision der Verfassung von 1831 bedingte im Hin-
blick auf die katholische Bevolkerung eine zuriickhaltende Poli-
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tik, und die Ereignisse des Ziri-Putsches vom September 1839,
der im Nachbarkanton die Konservativen wieder an die Regierung
brachte, blieben nicht ohne Einfluss auf das Aarauer Klima. Der
Kleine Rat beriet Verbesserungen der staatlichen Klosterverwal-
tungen, und ab 1.]Januar 1840 durften die aargauischen Kloster
wenigstens ihre im Kanton gelegenen Giiter mit Ausnahme der
Geldkapitalien wieder selber verwalten. Man verhandelte mit Abt
Adalbert Uber die Wiedereinfiihrung einer Klosterschule auf Be-
zirksschulbasis und wollte sogar die Novizenaufnahme wieder ge-
statten, wobei allerdings derartige Bedingungen gestellt wurden,
dass kein Kloster darauf eingehen konnte und ablehnen musste.

Diese Ablehnung war das letzte gemeinsame Wort der aar-
gauischen Gotteshduser an den Kleinen Rat, denn trotzdem die
Beziehungen der Kloster zur Regierung das ganze Jahr 1840 hin-
durch nach den eigenen Worten des Abtes Adalbert «gut und
freundschaftlich» waren, wurden auf radikaler Seite die Aufhe-
bungspldne eifrig geschmiedet. Die Verhandlungsprotokolle des
Grossen Rates der 30er-Jahre zeigen deutlich, dass immer wieder
in extremster Weise gegen die Kloster polemisiert wurde, und ge-
rade von radikaler Freidamter Seite wurden arge verbale Angriffe
vorgetragen. Fiir sie bestand kein Zweifel, dass das Ménchtum
eine vollstandig liberlebte Institution sei: «Die Kloster haben ihre
Stunde schlagen gehdrt und wissen selbst wohl, dass man sie zu
nichts mehr brauchen kann, indem sie sich langst tiberlebt ha-
ben.» Oder: «Alles hat seine Zeit; das Monchtum hat die seine ge-
habt, sie ist untergegangen. In den untersten Klassen findet es
bisweilen noch isolierte Anhanglichkeit, weil es aus ihnen sich re-
krutiert, aber keinen Respekt; in den hoheren Klassen Indifferenz
— Sarkasmen. Entwichen ist der Genius — die Kutte ist geblieben.»
Die Radikalen waren von der absoluten Staatsfeindlichkeit der
Kloster iiberzeugt und bezeichneten die Monche als «Feinde der
Freiheit und des Vaterlandes». Aber der Gedanke der Sakularisa-
tion der Kloster war beileibe keine Erfindung der Aargauer Radika-
len, sondern eine typisch aargauische Spatziindung zu europai-
schen Aufhebungswellen, die zum Teil 40 Jahre zuriicklagen oder
1834/35 Uber Spanien und Portugal hinweggegangen waren.

Das endgiiltige Schicksal der aargauischen Klgster besiegel-
ten schliesslich die Freidamter Vorkommnisse rund um die neue
Verfassung, die in einem ersten Entwurf sowohl von den katholi-
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schen, wie auch von den reformierten Bezirken am 5. Oktober
1840 abgelehnt wurde, da sie in konfessionellen Belangen beiden
Seiten nicht genehm war. Der neue Entwurf konnte die Katholiken
noch weniger begeistern als der erste, doch wurde eram 5. Januar
1841 gegen die Stimmen der katholischen Bezirke angenommen.
Am starksten hatte dabei der Bezirk Muri verworfen. Bezirksamt-
mann Weibel diirfte dies als personliche Niederlage betrachtet
haben, denn nun schiirte er das Feuer in Aarau zum Grossbrand.
Er veranlasste die Verhaftung des sog. Biinzer Komitees, das im
Verfassungskampf auf Seiten der katholischen Opposition eine
tragende Rolle gespielt hatte. Er verlangte die Entsendung einer
Kompanie Scharfschiitzen zur Bewachung der vorgesehenen Ge-
fangenen und schlug als Zeitpunkt der Verhaftung die Nacht vom
9.auf den 10. Januar vor.

Wirklich tat die Regierung den verhangnisvollen Schritt am
9.Januar und beschloss die Verhaftungen auf die vierte Morgen-
stunde des kommenden Sonntags, den 10.Januar. Das Geriicht
von den bevorstehenden Verhaftungen verbreitete sich in Muri,
und Weibel muss Schwierigkeiten befiirchtet haben, denn er eilte
mitten in der Nacht nach Aarau, um militarische Hilfe zu erbeten.
Im Laufe des Morgens kam er in Begleitung von Regierungsrat
Waller nach Muri zuriick, und dieser bat den Abt mitzuwirken, dass
Ruhe und Ordnung einkehre und die versammelten Leute nach-
hause geschickt wiirden. Doch die Menge wurde immer aufgereg-
ter und verlangte energisch die Herausgabe der Gefangenen. Als
dem nicht Folge geleistet wurde, drangen die Manner mit Gewalt
ins Gerichtshaus ein, befreiten die Inhaftierten und setzten dafiir
Waller und seine Begleiter gefangen. Dasselbe geschah auch mit
Weibel, der in Meienberg eine Verhaftung vornehmen wollte. Da
man Reaktionen erwarten musste, bot Muri nun die Ortswehr auf
und verlangte zu deren Verpflegung vom Kloster Brot und Wein,
was auch geliefert wurde, spater aber von Regierungsseite als Un-
terstiitzung der Aufstandischen betrachtet wurde. Auch Verwalter
Lindenmann wurde gewaltsam aus seiner Wohnung innerhalb der
Klostermauern geholt und schwer misshandelt. Nachts um halb 10
Uhr beschloss die Regierung, das Kloster Muri personlich fiir die
Sicherheit der gefangenen Staatsbeamten verantwortlich zu ma-
chen.
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Die Erregung im Dorf und Bezirk Muri und im ganzen Freiamt
wuchs. Ohne vorheriges Wissen der Konventualen wurden mit den
Maorsern des Klosters Alarmschiisse abgefeuert, und um 8 Uhr am
11.Januar begannen in den Pfarrkirchen des Freiamtes die Sturm-
glocken zu lauten. Es sollte bekanntlich spater zu einem zentralen
Punkt der Anschuldigung werden, ob die Klosterglocken sich
ebenfalls am Sturmladuten beteiligt hatten, doch beteuert die kl6-
sterliche Geschichtsschreibung, dass an jenem Morgen, wie ge-
wohnt, die Glocken nur im Zusammenhang mit dem Konventsamt
geldutet hatten. Auf jeden Fall zogen Freidgmtertruppen vor dem
Mittag nach Villmergen, und nachmittags folgte Verstarkung nach,
die allerdings auf halbem Weg zuriickkehrte, da die Freidmter vor
den Regierungstruppen bereits kapituliert hatten. Am 12.)anuar
erschienen diese unter Oberst Frey-Herosé (spater einer der er-
sten sieben Bundesréte) in Muri. Frey-Herosé begab sich sogleich
ins Kloster, liess das Gesindel, das sich bereits zum erhofften Pliin-
dern eingefunden hatte, hinauswerfen, worauf der Stab und ge-
gen 600 Mann im Kloster einquartiert wurden.

Der Grosse Rat, der schon auf den 12.]Januar einberufen
worden war, musste seine Beratungen, da er infolge mangelnder
Prasenz nicht verhandlungsfédhig war, auf den folgenden Tag ver-
schieben. Die Atmosphdre dieser schicksalsschweren Verhand-
lung war dusserst gespannt, und die Schuld des Klosters stand fiir
die meisten Ratsmitglieder schon zu Beginn fest. Nach der Verle-
sung der Berichte ergriff Seminardirektor Augustin Keller das Wort
zu einer der folgenschwersten Reden, die je ein Aargauer Grossrat
gehalten hat. Die Kloster allgemein wurden von ihm als Quelle je-
den Ubels, die Ménche als schlechte, ausgeartete Geschépfe hin-
gestellt: «In der neueren Zeit ist es dahin gekommen, dass der
Monch in der Regel ein schlechtes, verdorbenes Geschopf ist, das
nicht mehr in unser Leben passt, und sich in allem Widerspruch
mit der Gegenwart und deren Institutionen befindet. Stellen Sie ei-
nen Monch in die griinen Auen des Paradieses, und so weit sein
Schatten fallt, versengt er jedes Leben, wachst kein Gras mehr.»
Insbesondere habe das Kloster Muri in den jiingsten Tagen den
Aufruhr angestiftet, und es sei Tatsache, dass es mit seinen
Glocken Sturm geldutet habe. So kam der Redner zum Schluss,
dass die Aufhebung der Kloster eine moralische und politische
Notwendigkeit sei, sollen fiirderhin im Kanton Aargau Gliick, Kul-
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tur und Menschlichkeit erbliihen. Die wenigen besédnftigenden
Stimmen fruchteten nichts; am Nachmittag beschloss der Grosse
Rat mit 115 zu 19 Stimmen und einigen Enthaltungen die Aufhe-
bung aller aargauischen Kloster. Am ndchsten Tag liess Frey-
Herosé in Muri auf 10 Uhr den Konvent versammeln, er6ffnete ihm
den Beschluss und verbot den Konventualen, das Kloster ohne
seine Erlaubnis zu verlassen. Abt Adalbert protestierte zum Miss-
fallen des Obersten gegen den Grossratsbeschluss, doch von die-
semTage an blieb die Klosterkirche fiir die Glaubigen geschlossen.

Am 20.)anuar folgte das Dekret {iber die Vollziehung des Auf-
hebungsbeschlusses, worin auch die baldige Ausweisung der
Konventualen angekiindigt war. Frey-Herosé liess den Konvent auf
den 25.Januar morgens halb 10 Uhr versammeln, das Dekret ver-
lesen und forderte die Konventualen auf, innert 2 mal 24 Stunden
das Kloster zu verlassen. Abt Adalbert erneuerte alle friiher ge-
machten Rechtsverwahrungen, protestierte gegen das Beschlos-
sene, wies auf das benediktinische Geldbnis der Ortsgebunden-
heit hin und erklarte, dass sie nur der Gewalt weichen wiirden.

Und so erfolgte am Mittwoch, dem 27.)Januar 1841 der «lacri-
mosus discessus», der traurige Auszug, wie ein Monch in sein Ta-
gebuch schrieb, und ein weiterer berichtet: «obschon abscheuli-
ches Wetter, viel Schnee war und derselbe noch immer in Masse
fiel». Ein kleines Entgegenkommen Frey-Herosés war es noch,
dass auf Bitten des Abtes wegen des stiirmischen Wetters die
Ménche ihre Abreise bis iiber Mittag verschieben durften, dann
zogen sie in verschiedene Richtungen hinaus in eine ungewisse
Zukunft; einzig der Abt, der Statthalter, der Kiichenmeister und ein
Hofbruder mussten zum Zwecke der Vermoégensiibergabe bis zum
3. Februar zuriickbleiben, dann verliess fiir viele Jahrzehnte der
letzte Murianer Benediktinermdnch sein Hauskloster.

Am 27.)anuar erfolgte auch die Auflosung des Zisterzienser
Konventes von Wettingen. Im Kloster Fahr traten Frey-Herosé die
weinenden Klosterfrauen entgegen, angefiihrt von zwei Einsiedler
Monchen, die unter Berufung auf die Rechte ihres Klosters gegen
die Aufhebung protestierten. Auch im Kloster Gnadenthal musste
die 86-jahrige Priorin mit grosser Trauer — seit 1761 stand dem
Konvent keine Abtissin mehr vor — den Aufhebungsbefehl entge-
gennehmen und dhnliches geschah in Hermetschwil. Eine Bitte
von Gnadenthal und Hermetschwil, ihren Konventen das weitere
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Zusammenleben zu gestatten und ihnen die bisherigen Gebdude
zu vermieten, wurde aus Konsequenzgriinden von der Regierung
abgelehnt, doch verordnete sie zumindest eine schonende Aus-
weisung, indem man ihnen acht Tage zum Auszug gestattete ge-
genlber den 48 Stunden bei den Mannerkldstern. Die meisten
Klosterfrauen fanden Unterkunft in der ndheren Umgebung, und
bald sollte wenigstens fiir sie eine Wendung zum Besseren eintre-
ten.

Die Kapuziner in Baden verliessen am 31.)anuar ihr Kloster.
Zuvor wollte allerdings die aargauische Justiz den Vorsteher oder
Guardian dieser Gemeinschaft verhaften. P. Theodosius Florentini
weilte seit 1838 in dieser Funktion in Baden und hatte auch die
Aufsicht und Visitation bei den Kapuzinerinnen in Maria Kronung,
wo er 1840 die Griindung eines Pensionats mit einem Lehrerin-
nenseminar veranlasste. Die Regierung beschuldigte Florentini,
die Leute im unteren Aaretal aufgewiegelt und wahrend des
Freidamtersturms gegen Baden gefiihrt zu haben. Bei einem Verhor
am 1s5.Januar durch das Bezirksamt Baden konnte er keiner
Schuld iiberwiesen werden. Als aber die Verhaftung drohte, be-
wogen ihn die Konventualen zur Flucht. Im April 1842 erliess das
Obergericht im Abwesenheitsverfahren ein Urteil, das ihn des Ver-
brechens der Ruhestérung schuldig erklarte, ihn mit vier Jahren
Zuchthaus und lebensldnglicher Landesverweisung bestrafte.
Grosses sollte er nach seiner Vertreibung aus dem Aargau leisten.
Dank seiner Initiative wurden die bedeutenden Schwesternkon-
gregationen Menzingen und Ingenbohl gegriindet, ebenso das
Kreuzspital in Chur, und schliesslich ging auch das Kollegium
Schwyz auf sein Wirken zuriick.
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Kloster Hermetschwil.

In Marid Kronung waren 18 Klosterfrauen von der Aufhebung
betroffen. Sie mussten am 2. Februar die Konventsgebdude ver-
lassen und fanden im Hinterhof zu den Grossen Badern vorlaufi-
gen Unterschlupf, was der Besitzerin des Hotels eine geharnischte
Warnung der Regierung einbrachte. Das Beisammensein der Klo-
sterfrauen in den Badern stelle sozusagen die Fortsetzung des
Konviktes dar und sei im Aargau unzuldssig.

Die Aufhebung der aargauischen Kloster weitete sich nun
aber zu einer eidgenodssischen und internationalen Angelegenheit
aus. Vom bundesrechtlichen Standpunkt aus betrachtet war die-
ser Akt zumindest fragwiirdig, denn Artikel 12 des Bundesvertra-
ges von 1815 bestimmte: «Der Fortbestand der Kloster und Kapi-
tel, und die Sicherheit ihres Eigentums, so weit es von den
Kantonsregierungen abhdngt, sind gewdhrleistet.» Die katholi-
schen und konservativen Kantone, der Nuntius und die Vertreter
anderer Machte bezeichneten deshalb das Vorgehen des Aargaus
als ungesetzlich. Auch der Kaiser von Osterreich, als Spross der
Habsburger, die das Kloster Muri gegriindet hatte, protestierte,
und Osterreich wollte zusammen mit Frankreich bei der Tagsat-
zung intervenieren, doch hielt sich Frankreich zuriick, um die Libe-
ralen in der Schweiz nicht zu briiskieren. Mit einer Mehrheit von 12
und 2 halben Standesstimmen erkldrte schliesslich die Tagsat-
zung am 2. April 1841 den Beschluss des aargauischen Grossen
Rates vom 13. Januar als «unvereinbarlich» mit Artikel 12 des Bun-
desvertrages und lud den Stand Aargau «dringend» ein, neue Ver-
figungen zu treffen. Diese Haltung beeindruckte den aargaui-
schen Grossen Rat nun doch, und wahrend der Maisitzung erfolg-
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te eine dreitdgige Redeschlacht zum Problem. Eine vage Antwort
an die Tagsatzung wurde aber nicht angenommen, so dass der
aargauische Grosse Rat schliesslich am 19.Juli beschloss, die
Frauenkldster Fahr, Marid Kronung in Baden und Gnadenthal wie-
derherzustellen. Fiir Hermetschwil blieb man beim Aufhebungs-
beschluss, weil die Abtissin den Knechten erlaubt habe, an den
Murianer Unruhen teilzunehmen. Mehr als ein Jahr blieb die Ange-
legenheit bei der Tagsatzung in der Schwebe, bis schliesslich im
Sommer 1843 eine Mehrheit von 12 Standesstimmen beschloss,
die Sache auf sich beruhen zu lassen, wenn der Aargau zusatzlich
das Kloster Hermetschwil wiederherstelle. Der Grosse Rat des
Kantons Aargau beschloss denn am 29. August 1843, auch dem
vierten Frauenkloster, Hermetschwil, die weitere Existenz zu er-
lauben.

Die vertriebenen Nonnen verliessen dann sukzessive ihre
Zufluchtsorte, doch die Frauenkloster, auf spdrliche Einkiinfte an-
gewiesen und von schikandsen staatlichen Vorschriften in ihrer
Tatigkeit eingeengt, fristeten in den folgenden Jahrzehnten ein
kiimmerliches Dasein. Marid Krénung, in das Ende 1843 zwar 15
Schwestern in das wiederhergestellte Klosterchen zuriickgekehrt
waren, wurde 1867, als noch vier betagte Schwestern dort wohn-
ten, endgiiltig aufgehoben, und die wenigen, ausnahmslos hoch-
betagten Insassinnen wurden pensioniert. Gnadenthals Lage war
schliesslich so prekdr, dass der Konvent nach dem Tode der letzten
Priorin es nicht mehr wagte, die Regierung um die Erlaubnis zur
Wahl einer neuen Vorsteherin zu bitten. 1870 regte der aargaui-
sche Kirchrat an ,«es sei die Bewilligung zur Novizenaufnahme bei
den Frauenkldstern Hermetschwil und Gnadenthal einzustellen,
um nach dem Aussterben der heutigen Konventualinnen aus dem
Vermogen dieser Kloster Armenerziehungsanstalten fiir verwahr-
loste Mddchen und Tochter zu errichten.» Damit war fiir diese
Hauser die dritte Aufhebung vorbereitet, die am 16. Mai 1876 auch
beschlossen wurde, zumal ja jetzt auch keine Tagsatzung mehr op-
ponieren konnte. Die 17 Frauen von Hermetschwil durften in den
Klostergebdulichkeiten bleiben, bis dafiir eine neue Beniitzung
gefunden wiirde, womit es zwar ein Kloster, aber keine Abtei mehr
blieb, bis, wie schon erwihnt, 1985 wieder eine Abtissin einge-
setzt werden konnte. Doch der Konvent von Gnadenthal, der aus
sechs Chorfrauen im Alter von 40 bis 73 Jahren und einer Konvers-
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schwester bestand, verliess am 1. Dezember 1876 endgilltig sein
Kloster und trat ins Luzerner Zisterzienserkloster Eschenbach ein,
dass, schon bei der Aufhebung von 1841 fiir einige Gnadenthaler
Schwestern Zufluchtsort gewesen war. Als einziges unbehelligtes
aargauisches Kloster tiberlebte Fahr. Fiir den Aargau war die ganze
Klosteraufhebung finanziell sehr lukrativ. Die Hohe der eingezoge-
nen Klostervermdgen belief sich auf die beachtliche Summe von
6,5 Millionen Franken, was fast den siebenfachen jdhrlichen
Staatseinnahmen entsprach.

Die Kapuziner aus den beiden Konventen von Baden und Brem-
garten fanden Aufnahme in andern Kléstern ihres Ordens

Die Geschichte der beiden Abteien Muri und Wettingen seit
ihrer Vertreibung aus der alten Heimat beweist ausdriicklich, dass
sie im Ungliicksjahr 1841 keineswegs vor dem Untergang standen.
Der Konvent von Muri iibernahm noch 1841 die kantonale Lehran-
stalt Obwaldens in Sarnen. 1845 fanden die Monche im ehemali-
gen Augustinerchorherrenstift Gries bei Bozen, dessen Gebdude
sie von Kaiser Ferdinand I|. geschenkt erhielten, eine neue Heim-
statte. Seitdem wirken die Konventualen von Muri-Gries vor allem
im Sudetirol, teils, aber immer weniger in Sarnen und vereinzelt
auch im Freiamt im Stammkloster und in der Seelsorge. Als Abt
von Muri und Prior von Gries hat Adalbert Regli in liber vier-
zigjahriger Regierung sein Kloster in den neuen Verhdltnissen zu
festigen und zu neuer Bliite zu bringen gewusst.

Grossere Schwierigkeiten hatte der Konvent der Zisterzienser
von Wettingen unter seinem im Herbst 1840 noch in Wettingen ge-
wahlten Abte Leopold Hochle aus Klingnau zu iberwinden, bis er
irgendwo zu Hause war. Die Raume des ehemaligen Franziskaner-
klosters Werthenstein, in die er 1847 eingezogen war, musste er
schon im Jahre darauf, nach der Niederlage des Sonderbundes,
wieder verlassen. Endlich gelang, ebenfalls auf dsterreichischem
Boden wie die Murianer Mdnche, 1854 der Ankauf der leerstehen-
den Gebdude der 1806 aufgehobenen Benediktinerabtei Meh-
rerau bei Bregenz. Neben dem Abte, der fortan den Titel eines Ab-
tes von Wettingen und Priors von Mehrerau fiihrte, hatte sich Pater
Alberich Zwyssig, der Komponist des Schweizerpsalms, mit be-
sonderem Eifer um diese Neugriindung bemdiiht. Er starb als erster
Wettinger Konventuale in Mehrerau noch 1854, erst 46 Jahre alt.
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Wie Muri ist auch Wettingen in der neuen Heimat innerlich und
dusserlich erstarkt. Der Konvent hat im Laufe der Zeit, ausser der
theologischen Hauslehranstalt, ein Gymnasium, eine Handels-
schule, eine Landwirtschaftsschule und ein Sanatorium errichtet
und iberdies zwei langst ausgestorbene Zisterzienserabteien in
Deutschland und Osterreich wieder besiedelt und zum Leben er-
weckt. 1941 erlebte das Kloster noch einmal eine Aufthebung, dies-
mal durch die Nationalsozialisten, doch konnte 1945 das klosterli-
che Leben wieder aufgenommen werden.

Die Beziehungen der Konvente Wettingen- Mehrerau und
Muri- Gries zu ihrer ehemaligen Heimat haben sich im Laufe der
vergangenen 160 Jahren sehr entscheidend gewandelt. Durften
die Mdnche ihre einstigen Kloster urspriinglich nicht einmal mehr
besuchen, so bestehen heute vielfdltige und freundschaftliche
Bande zwischen der Mehrerau und Wettingen und zwischen Gries
und Muri. Die Vereine der Freunde des Klosters Muri und des Klo-
sters Wettingen pflegen die Erinnerung an die Vergangenheit der
Heimatkloster und die aktive Anteilnahme an den gegenwartigen
Abteien, und ganz im Hintergrund schwebt irgendwo und irgend-
wie stets der Gedanke an ein neues Klosterleben am angestamm-
ten Platz. Noch aber ist der Wunsch von Abt

Adalbert Regli nicht erfiillt, der wahrend der Suche nach einer
neuen Bleibe hoffte, dass der Konvent, wie die Taube Noahs, in
seine Arche nach Muri zuriickfliegen diirfe — doch 160 Jahre sind
fiir einen Historiker eine kurze Zeitspanne.

Dr. Roman W. Briischweiler
Widen

Fotos A. Meyer, Villmergen, um 1933 (Sammlung Rolf Meyer)

108



	Die Freien Ämter und die Landgrafschaft Baden vom Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert : mit spezieller Berücksichtigung der Klöster in und um Bremgarten im 18. und 19. Jahrhundert

